
7. Änderunq  des FIächennutzunqsplanes  der  Stadt  Hofheim  i.UFr. und  Aufstellunq  eines

Bebauunqsplanes  für  das Sonderqebiet  (Solar)  Seeleite  in der  Gemarkunq  Lendershausen

Bekanntmachunq  zur  Öffentlichen  Auslequnq  gemäß  § 3 Abs.  2 BauGB

Der Bau- und Umweltausschuss  des Stadtrates  Hofheim i.UFr. hatte in der Sitzung am 28.07.2020  die Aufstellung  des
Bebauungsplanes  für ein Sondergebiet  (Solar) zur Errichtung  einer Freiflächenphotovoltaikanlage  in der Gemarkung  Len-
dershausen  beschlossen.ln  diesem Zusammenhang  istauch  derFlächennutzungsplan  derStadtHüfheim  i.UFr. zu ändern.

Der Planungsbereich  umfasst  die Grundstücke  Fl.Nr. 886, 890, 895 und 896 der Gemarkung  Lendershausen  und befindet
sich in unmittelbarer  Nähe östlich der Kreisstraße  HAS 36 (Verbindungsstraße  zwischen  Lendershausen  und der Bundes-
straße B 303) und nördlich  des Etschbaches,  in einer Enffernung  von ca. 8üü m südwestlich  da's Stadtteiles  Lendershausen.

Umrandet  istder  Planungsbereich  der 7. FlächennutzungspIanänderung  und des Bebauungsplanes.

Die Änderung  führt  zu einem Eingriff  im Sinne des Naturschutzrechts.  Maßnahmen  zur Verringerung,  zur Vermeidung  und
zum Ausgleich  der nachteiligen  Auswirkungen  erfolgen  im Rahmen der verbindlichen  Bauleitplanung (Umweltbericht). Die
Ausgleichsmaßnahmen  wurden  in Abstimmung  mit der Unteren Naturschutzbehörde  im Bebauungsplan  bzw. dessen Be-
gründung  festgesetzt.

Nach der frühzeitigen  Beteiligung  der Öffentlichkeit  gemäß § 3 Abs.1 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger  öf-
fentlicher  Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wurden  die Planentwürfe  entsprechend  in der Fassung vom 1 5.06.2ü2ü  dem
Bau- und Umweltausschuss  des Stadtrates  Hofheim i.UFr. vorgelegt.  Dieser hat die nach Einarbeitung der beschlossenen
Änderungen  und Ergänzungen  vorgelegten  Planfassungen  in seiner  Situng  vom 06.10.2ü2ü  gebilligt und die öffentlichÖ
Auslegung  angeordnet.

Dervom  inderSitungam  06.1 o.;o;o,  nach EinarbeitungderStellungnahmen  derTrägeröffentlicherBeIange, gebilligte Ent-
wurf  des Bebauungsplanes  einschließlich  der Begründung  mit  Umweltbericht  sowie  der 7. FIächennutzungsplanänderung
mit Begründung  werden  nunmehrin  derZeitvom

18.08.2021  bis21.ü9.2021

während  derallgemeinen  Öffnungszeiten  öffentlich  ausgelegt.

Die Planunterlagen  können  während  der allgemeinen  Öffnungszeiten  in der VerwaItungsgemeinschaft Hofheim
i.UFr.(Bauvenualtung),97461  Hofheimi.UFr.,ObereSennigstraße6(Nebengehäude),Zimmer2,eingesehenwerden.

Aufgrund  der  aktuellen  Pandemie-Situation  ist  eine  rechtzeitige  telefünische  Anmeldung  bei der Telefonnummer
09523922939zurEinsichtder  Planunterlagen  notwendig.

Zu den Entwürfen  derBauleitpläne  stehen als umweltbezogene  Infürmationen  zurVerfügung:
Begründung  zum Bebauungsplan  mitUmweltbericht
Die Bestandsaufnahme  und Bewertung  der Umweltauswirkungen  behandeltdie  Zusammenfassung  derEmpfindlich-
keiten derNaturpotentiale  Landschaffsbild,  Boden, Wasser, Klima/Luff,  Kultur-  und Sachgfiter, Mensch  und Erholung,
Tiere und Pflanzen und dieVorrangflächenfürden  Schut  von Naturund  Landschafk.
Umweltbedeutsame  Auswirkungen  derangestrebten  Entwicklung  sind bei den Schutzgütern in ger5;rger Erheblichkeit,
beim Söhutzgut  Landschaffsbild  wurde  eine mittlere  ErhebIichkeitTestgesteIIt.
In Bezug aufvorkommendeTier-  und Pflanzenarten  sind direktim  Planbereich  aufgrund  der intensiven  ackerbaulichen
(lutzung derlandwirtsc)iaftlichen  Flächen keinegeschütenTier-  und Pflanzenartenvorhanden. Vorrangige  Lebens-
grundlagenfürTiere  (VogeIschutzrichtlinie)  und FFH-Flächensind  nichtbetroffen.

Stellungnahme  des Landratsamtes  Haßberge vom 23.09.2ü2C1: Ausgleichs-  und Ersatzmaßnahmen, Brandschutz,
Denkmalschutz.  Immissionsschutz.  Wasserecht

Stellungnahme  der Regierung  von Unterfranken  vom 1 1.ü9.2ü20:  Schutgut  Landschaft

Stellungnahme  des Regionalen  Planungsverbandes  Main-Rhön  vom 11.ü9.2020:  SchuJut  Landschaff
Stellungnahme  desAmtes.für  Ernährung,  Landwirtschaft  und Forsten Schweinfurtvom  21.ü9.2020:
Schutzgut  Boden, Landwirtschaftund  Rückbau

Stellungnahme  desWasserwirtschaffsamtes  Bad Kissingen  vom 31.08.2020:  Ausgleichs-  und Ersatzmaßnahmen,
Wasserrecht

Während der Auslegungsfrist  können Stellungnahmen  abgegeben  werden.  Nichtfristgerechtabgegebene Stellungnahmen
können bei der Beschlussfassung  über die Bauleitpläne  unberücksichtigt  bleiben, sofern die Gemeinde deren Inhalt nicht
kannte  und nichthätte  kennen  müssen und deren Inhaltfür  die Rechtmfü3igkeitdes  Bauleitplans nichtvon Bedeutung ist.

Bezüqlich  der 7. Änderunq  des FIächennutunqsplanes  der Stadt  Hofheim i.UFr. wird qemä13 § 3 Abs. 3 BauGB erqänzend
darauf  hinqewiesen:

EineVereinigungimSinnedes§4Absat3Sat1  Nummer2desUmwelt-RechtsbeheIfsgesetzesIstineinemRechtsbehelfs-
verfahren  nach § 7 Absatz  2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes  gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsge-
setzes mit allen Einwendungen  ausgeschlossen,  die sie im Rahmen derAuslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend
gemThcht hat, aber hätte geltend machen  können.

Datenschutz:  Die Verarbeitung  personenbezogener  Daten efolgt  auf der Grundlage  der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Daten-
schutz-Grundverordnung  (DSGVO)i. V. mit§  3 BauGB und dem BayDSG. SoTern Sie Ibre Stellungnahme  ohneAbsenderanga-
ben abgeben;  erhalten  Sie keine Mitteilung  über das Ergebnis  der Prüfung. Weitere  Informationen  entnehmen  Sie bitte dem
FormbIatt,,DatenschutzrechtIiche  InformationspfIichten  im BauIeitplanverfahren"  das ebenfalls  öffentlich ausliegt.

Einsichtnahme  im Internet:

Die relevanten  Planunterlagen  mit Begründung  sind wähtend  derAuslegungsdauerin  das InternetaufderSeite derVerwal-
tungsgemeinschaft  Hofheim i.UFr. eingestellt  und können  unterderAdresse  www.vghofheim.de  eingesehen  und abgerufen

werden,  u. a. überfolgende  Adresse  iitfö://vohofheim.de/AktueIIes/BauIeitolanung.
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